
ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Belakowitsch-Jenewein 
und weiterer Abgeordneter 
an die Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

betreffend Entschädigungen nach dem Verbrechensopfergesetz für Betroffene 
des Kinderheimskandals in Wien 

In diesem Zusammenhang stellt sich nun die Frage, ob neben den 
"Einmalabfindungen" die durch die Stadt Wien über den Weissen Ring abgewickelt 
worden sind auch weitere Entschädigungen bzw. alternative Entschädigungen auf 
der Grundlage des Verbrechensopfergesetz beantragt und geleistet worden sind. 
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In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz folgende 

Anfrage 

1. Wie viele Betroffene des Kinderheimskandals in Wien haben einen Antrag 
nach dem Verbrechensopfergesetz beim Bundessozialamt gestellt? 

2. Wie viele Betroffene des Kinderheimskandals in Wien haben bisher nach dem 
Verbrechensopfergesetz beim Bundessozialamt einen entsprechenden 
Schadenersatz bzw. eine Leistung erhalten? 

3. Bei wie vielen Betroffenen des Kinderheimskandals in Wien wurde dieser 
Anspruch abgelehnt und aus welchen Gründen? 

4. Welche Amtssachverständigen wurden bei der Anspruchsprüfung 
herangezogen? 

5. Wie viele Betroffene des Kinderheimskandals in Wien haben an die örtlich und 
sachlich zuständige 2. Instanz, d.h. Bundesberufungskommission bzw. 
nunmehr das Bundesverwaltungsgericht ein Rechtsmittel gerichtet? 

6. Auf welcher Grundlage wurde dieses Rechtsmittel durch Betroffene des 
Kinderheimskandals in Wien an die örtlich und sachlich zuständige 2. Instanz, 
d.h. Bundesberufungskommission bzw. nunmehr das 
Bundesverwaltungsgericht gerichtet? 

7. Welche Entscheidungen hat die Bundesberufungskommission bzw. nunmehr 
das Bundesverwaltungsgericht gegenüber den Betroffenen des 
Kinderheimskandals in Wien getroffen? 
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